
 

 

 
 
 
 
 
 

 

winsolvenz-Toolkit 

BWA 
 
 
 Die BWA eröffnet dem Insolvenzverwalter einen flexiblen Werkzeugkasten zur 

Steuerung des Verfahrens:  
Mit Hilfe von BWA-Auswertungen kann er im Insolvenzverfahren regelmäßig 
und zeitnah Informationen über die Situation des Unternehmens erhalten. 

 
 
 

Die BWA - 
Vorläufiges Betriebsergebnis auch 
ohne DATEV-Export. 
 Verfahrenscontrolling und ---steuerung, flexibel für Ihre Bedürfnisse 

 
• Erstellen Sie BWA-Schemata (z.B. Kurzfristige Erfolgsrechnung) in Excel 

und importieren Sie diese über eine Excel-Schnittstelle in winsolvenz.p3. 
 

• Schnelle Information über das vorläufige Betriebsergebnis über zusätzliche 
Auswertungsansicht. 

 
• Druckbare Report-Auswertung zur Führung des entsprechenden 

Gerichtsnachweises. 

Kurz, knapp, sachlich: 

 
• Verfahrenscontrolling und –

steuerung flexibel für Ihre 

Bedürfnisse 

• Die BWA-Auswertung spart Zeit 

und zusätzliche Kosten 

 

Die BWA in winsolvenz.p3 spart Zeit und zusätzliche Kosten: 
 
• Die Auswertung kann direkt in winsolvenz.p3 stattfinden, ein Im- und 

Export über die bidirektionale DATEV-Schnittstelle ist nicht notwendig. 
 

• Aufgrund der Auswertungsmöglichkeit in winsolvenz.p3, benötigen Sie zur 
Erstellung einer BWA kein DATEV-Rechnungswesen in Ihrer Kanzlei. 

 
• Verwenden Sie Ihr eigenes Schema (Vorlage bei uns erhältlich) und holen 

Sie es über den Excel-Import in winsolvenz.p3. 
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Von der Excel-Tabelle zur Betriebswirtschaftlichen Auswertung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hintergrund: Betriebswirtschaftliche Auswertung - BWA 
 

Die BWA dient der unterjährigen Ermittlung des vorläufigen Betriebsergebnissen. Damit ist eine BWA eine gute 
Möglichkeit, regelmäßig und zeitnah Informationen über die Situation des Unternehmens zu erhalten. 
 
Insbesondere in den Fällen einer Fortführung, aber auch der Ausproduktion im Liquidationsverfahren stellt die BWA 
eine gute Erkenntnisquelle dar. Sie ermöglicht die laufende und insbesondere unterjährige Auswertung des 
Verfahrensstandes. Dem Stand der Buchhaltungsarbeiten entsprechend kann der Insolvenzverwalter sich über noch 
nicht zu- oder abgeflossene, aber zu erwartende Ein- und Auszahlungen informieren. 
 
Es gibt nicht „die“ oder „eine“ BWA, sondern eine Reihe von Auswertungsvarianten, wie z.B. die kurzfristige 
Erfolgsrechnung. 
 
Gerne erhalten Sie von uns ein Musterschema für eine Kurzfristige Erfolgsrechnung nach dem 
Gesamtkostenverfahren. Bitte wenden Sie sich an unser Support Center: support@stp-online.de. 
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